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Sachpfändungsauftrag

i.V.m. Antrag nach § 807 ZPO

in der Zwangsvollstreckungssache

des/der ~glaeubigerAnrede ~GlaeubigerParteibezeichnung
~glaeubigerstrassenr, ~glaeubigerplzort
- Gläubiger -

Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Mustermann
Mönckebergstraße 31, 20095 Hamburg

Bankverbindung: BHF Bank Hamburg (BLZ: 201 202 00), Konto-Nr. 500 113 11

g e g e n
~anrede ~Parteibezeichnung
~strassenr, ~plzort

- Schuldner -

überreichen wir die Zwangsvollstreckungsunterlagen mit dem Auftrag, 
wegen der nachstehend berechneten Gesamtforderung von ~kontostand zuzüglich weiterer Zinsen und Kosten 
die Zwangsvollstreckung durchzuführen. Erforderlichenfalls soll der Titel zugestellt werden. Es wird gebeten, die Taschenpfändung und die Ermittlung der Arbeitsstelle zu versuchen, ein vollständiges Pfändungsprotokoll zu übersenden und eingezogene Beträge hierher zu überweisen. Bei Arbeitgeberermittlung oder Feststellung sonstiger pfändbarer Forderungen wird um Ausbringung einer Vorpfändung nach § 845 Abs. 1 Satz 2 ZPO und um unverzügliche Nachricht gebeten.
Sollte kein Gerichtsvollzieher in dem Gerichtsbezirk des Vollstreckungsgerichts örtlich zuständig sein, wird gebeten, die Sache an das zuständige Gericht weiterzuleiten und den Gläubigervertreter hierüber zu informieren.

Für den Fall der fruchtlosen Pfändung oder bei Vorliegen einer anderen Voraussetzung des § 807 Abs. 1 ZPO wird beantragt, kurzfristig einen Termin gemäß §§ 807 Abs. 1, 900 ZPO zur Abgabe eines Vermögensverzeichnisses und der eidesstattlichen Versicherung des Schuldners zu bestimmen. Der Antrag wird auch für den Fall gestellt, daß gegen den Schuldner bereits Haft zur Erzwingung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung angeordnet ist. Es wird gebeten, umgehend nach dem Termin Protokoll und Vermögensverzeichnis zu übersenden.

Soweit der Schuldner in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO oder § 284 AO abgegeben hat, wird um Mitteilung des Amtsgerichts, Datums und Geschäftszeichens gebeten. Sofern nicht bereits früher eine eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde und der zu vollstreckende Betrag 250,00€ übersteigt, bitten wir auch um Erteilung einer unbeglaubigten Anschrift.
Mit der Einziehung von Teilbeträgen ist der Gläubiger einverstanden.

Sofern das Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung nach § 900 ZPO zur Durchführung kommt:

1. Als weitere Vollstreckungskosten ist gemäß §§ 57 II Nr. 4, 26 BRAGO ein Betrag von 31,50€ zzgl. MWSt von 5,04€ zu berücksichtigen, höchstens allerdings der auch für den vorliegenden Antrag berechneten Betrag der Rechtsanwaltskosten,
2. Wenn pfändbare Gegenstände in der eidesstattlichen Versicherung angegeben werden, wird deren sofortige Pfändung beantragt.

3. Wenn der Schuldner in dem zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung bestimmten Termin nicht erscheint oder die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ohne Grund verweigert, wird gebeten dies zu protokollieren und die Sache dem Vollstreckungsgericht zur Entscheidung über den Erlaß eines Haftbefehls gemäß § 901 ZPO vorzulegen. Sollte ein Haftbefehl erlassen werden, wird der Gerichtsvollzieher schon jetzt beauftragt, anschließend die Verhaftung vorzunehmen.

Rechtsanwälte Carlos Claussen


Rechtsanwalt


(~sachbearbeiterZeichnet)
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